
 
          Stephanie Höpp 
          3. Gauschützenmeisterin 
          Hochstr. 12 
          85302 Alberzell 
          Tel. 08250/1627 
          Fax  08250/9979495 
                                                                                                 

E i n l a d u n g 
 

zum 
 

30. Damen-Königsschießen, 
 

Damen-Glücks- und Pokalschießen 
 

sowie zum  
 

Marianne – Grünwald – Thumann – Gedächtnispokalschießen 
 
 
 

am Mittwoch, 19.04.2017 (18:00 bis 20:30 Uhr) im Schützenheim des Vereins  
Bergschützen Lindach (Gasthaus Kreitmayr) 
 
am Donnerstag, 20.04.2017 (18:00 bis 20:30 Uhr) im Schützenheim des Vereins  
Paartal Waidhofen (Schützenheim) 

 
am Samstag, 22.04.2017, (15:00 bis 18:00 Uhr) im Schützenheim des Vereins  
Enzian Lampertshofen (Gasthaus Felbermaier) 
 
am Montag, 24.04.2017 (18:00 bis 20:30 Uhr) im Schützenheim des Vereins  
Frisch-Auf Singenbach (Dorfheim) 
 
am Dienstag, 25.04.2017 (18:00 bis 20:30 Uhr) im Schützenheim des Vereins  
Einigkeit Autenzell – Rettenbach (Schützenheim) 
 
 
am Freitag, 28.04.2017 zur Siegerehrung und Preisverteilung im Gasthaus  
Schlicker in Sandizell  um 20:00 Uhr. 
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Liebe Damenleiterin, 

Lieber Schützenmeister,  

 

der Sportschützengau Schrobenhausen lädt zum 30. Damen-Königsschießen ein. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Damen ab Jahrgang 1999 und älter, die Erstmitglied im 

Sportschützengau Schrobenhausen sind. Es werden 20 Schuss auf die Königs-
scheibe abgegeben. Schützenkönigin ist die Dame mit dem besten Blatt´l. 

 

In Kombination mit der Königsscheibe wird heuer zum 19. Mal ein Damen-

Wanderpokal ausgeschossen. Dazu werden auf die Königsscheibe abgegebenen 10 

Schuss zusätzlich auch nach Ringen in Zehntelwertung ausgewertet.  

 

Wie jedes Jahr wird der Gedächtnispokal für Marianne Grünwald Thumann ausge-

schossen. Hierauf sind 10 Schuss abzugeben, wobei mittels „Blatt´lwertung“ das Er-
gebnis ermittelt wird. Ziel ist es, einen 88 Teiler zu erzielen.  Der Name der Siege-

rin wird, auf dem von der Familie Grünwald gestifteten, Pokal verewigt. Die Siegerin 

erhält eine Ersatztrophäe. 

 

Parallel hierzu findet wieder ein Glücksschießen statt, an dem alle Mädchen und 

Damen des Gaues ab Jahrgang 4/2005 teilnehmen können und zusätzlich Mädchen  

unter 12 Jahren, die eine Ausnahmegenehmigung besitzen. Dieser Wettbewerb soll 

wieder in besonderem Maße leistungsschwächere Schützinnen ansprechen. Es wer-

den 15 Schuss auf die bereits seit Jahren bekannte Glücksscheibe abgegeben. Beim 

Glücksschießen kann wahlweise auch mit der Luftpistole geschossen werden. 

 

Für das Glücksschießen stehen zahlreiche Sachpreise zur Verfügung (ca. ein Viertel 

aller Teilnehmerinnen erhält einen Sachpreis). Außerdem gibt es drei Meistbeteili-

gungspreise. 

 

Für die Preisverteilung ist noch anzumerken, dass bei Abwesenheit einer Gewinnerin 

der Preis nur von einem Mitglied ihres Vereins abgeholt werden kann. Ansonsten 

verfällt der Preisanspruch. 
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Auch in diesem Jahr erhält die Damenkönigin ein Preisgeld von 200 Euro, die 
Vizekönigin bekommt 50 Euro. 
Für die Schützinnen ab Jahrgang 1999 beträgt die Startgebühr 5 Euro, für alle 
jüngeren Teilnehmerinnen 2 Euro. 

Die Startgebühr wird vom Vereinskonto abgebucht.  
 

Beigefügt ist eine Liste aller teilnahmeberechtigten Damen Eures Vereins. Ich bitte, 

die teilnehmenden Damen anzukreuzen. Bitte klärt die Teilnahme mit euren Damen 

sorgfältig ab, damit keine große Diskrepanz zwischen Anmeldung und tatsächlichem 

Start entsteht. Sendet die Liste bis spätestens 12.04.2017 

an mich zurück (per Fax oder Post) oder gebt sie in der Geschäftsstelle des Sport- 

schützengaus in Autenzell ab. 
Bitte zurücksenden, ob Teilnahme oder nicht! 
Bitte unbedingt eigene Munition mitbringen. 
 

Datenschutz: 

Mit der Teilnahme an Veranstaltungen des Schützengaus Schrobenhausen erklärt 

sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine für die Veranstaltung benötig-

ten Daten und die im Wettkampf erzielten Ergebnisse erfasst und in Papierlisten, 

Aushängen, Zeitschriften und im Internet veröffentlicht werden. Der Teilnehmer von 

vorgenannten Veranstaltungen erklärt sich auch damit einverstanden, dass Bilder 

von ihm, die im Rahmen der Veranstaltung (z. B. Siegerehrung, Wettkampf) entstan-

den sind, über die Verbandsmedien, die Homepage des Schützengaus, Presse-

dienste sowie sonstigen Publikationen des Gaus/BSSB (Schützenzeitung) veröffent-

licht werden dürfen. 
 

 

 

Viele Grüße 

Eure 

 

Höpp Steffi  


	E i n l a d u n g

